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verpflichtet, dem Betroffenen die Verfügung oder den Be
schluß, durch den die Beschlagnahme oder Durchsuchung an
geordnet wird, vorzuweisen. Ist die Durchsuchung zur Ergrei
fung einer auf frischer Tat betroffenen oder verfolgten ver
dächtigen Person oder zur sofortigen Feststellung oder Siche
rung von Spuren oder Beweisen, deren Verlust ansonsten 
zu befürchten ist, erforderlich, kann die Anordnung nachträg
lich vorgewiesen werden. In den Fällen einer Durchsuchung 
nach § 108 Absatz 3 ist darüber hinaus der Zweck der Durch
suchung vor deren Beginn bekaimtzugeben.

(2) Die Untersuchungsorgane sind verpflichtet, alle zur 
Sicherung der Beschlagnahme erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen und ein Protokoll mit einem Verzeichnis der be
schlagnahmten Gegenstände aufzunehmen. Dem Betroffenen 
ist ein Verzeichnis der beschlagnahmten Gegenstände zu ge
ben, sofern dadurch der Zweck der Untersuchung nicht ge
fährdet wird.

(3) Wer einen der Beschlagnahme unterliegenden Gegen
stand in Gewahrsam hat, ist verpflichtet, ihn auf Verlan
gen herauszugeben. Kommt er dieser Pflicht nach und ist 
damit der Zweck der Durchsuchung erfüllt, ist von einer 
Durchsuchung abzusehen.

§111
(1) Die Beschlagnahme einer beweglichen Sache wird da

durch vollzogen, daß sie in Verwahrung genommen oder 
gegenüber dem, der sie in' Gewahrsam hat, für beschlagnahmt 
erklärt wird. Wird die Sache nicht in Verwahrung genom
men, ist die Beschlagnahme durch Siegel kenntlich zu ma
chen. Ebenso ist mit freiwillig herausgegebenen Gegenstän
den zu verfahren.

(2) Werden bei einer Durchsuchung Gegenstände gefun
den, die zwar in keiner Beziehung zu der Untersuchung ste
hen, aber auf die Verübung einer anderen Straftat hindeu- 
ten, sind sie zu beschlagnahmen.

1. Grundsatz: Die Beschlagnahme und Durchsuchung führt das Unter
suchungsorgan durch (§ 110 Abs. 1). Es hat auch alle Maßnahmen zu tref
fen, um die vom Staatsanwalt angeordnete Beschlagnahme zu îeaiisie- 
ren. Der aufsichtführende Staatsanwalt ist jederzeit befugt, an dieser 
Ermittlungshandlung teilzunehmen.

2. Voraussetzungen: Die Durchführung der Beschlagnahme und
Durchsuchung beginnt damit, daß die Anordnung des Staatsanwalts oder


